
 
 
 
 

 
 
 
 

Stand: 19. April 2007 

341.100 

Benützungsreglement Hallenbad tägi 
für alle Schulen Wettingen und Neuenhof 

Vom 19. April 2007 

Der Gemeinderat,  

 

beschliesst: 

Art. 1 

Montag - Freitag für Schulklassen gemäss Belegungsplan. 

Art. 2 

Während den festgelegten Zeiten stehen den Schulklassen folgende 
Schwimmbecken zur Verfügung: 
 
- vormittags 2 Bahnen (Nr. 1 und 2) 
- nachmittags 2 Bahnen (Nr. 1 und 2) 
- Sprungbecken 
- die Hälfte des Nichtschwimmerbeckens 

Art. 3 

Die Klassen sollen das Bad geschlossen betreten und wieder verlassen. 

Art. 4 

1 Es gelten die Vorschriften der Betriebs- und Benutzungsordnung Tägi. 
2 Den Weisungen der Bademeister und Hallenbadaufsicht ist Folge zu leis-
ten, diese werden auch durchgesetzt. 

Art. 5 

Ab Eintritt bis zum Verlassen des Bades sind die Lehrpersonen für die 
Aufsicht bzw. Ordnung der Schülerinnen und Schüler sowohl im Bad als 
auch in den Kabinen und dem Vorgelände des Tägi verantwortlich. 

Art. 6 

Den Lehrpersonen stehen die allgemeinen Umkleidekabinen in den Er-
wachsenengarderoben (Damen oder Herren) zur Verfügung. Ein Gardero-
benkasten wird jeweils zur Verfügung gestellt. Der Bereich Steuerungs-
raum und Garderoben Bademeister steht nicht zur Verfügung. 
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Art.  7 

Die Lehrpersonen achten darauf, dass die privaten Besucher nicht gestört 
werden. 

Art. 8 

1 Eine Hallenbadstunde wird höchstens von drei Schulklassen belegt. 
2 Die Schwimmstunden werden anfangs des Schuljahres festgelegt. Die 
Schule erstellt dazu rechtzeitig einen Belegungsplan. 
3 Der Belegungsplan gilt ab Schuljahrbeginn für ein Schuljahr. 
4 Die Lehrpersonen werden ersucht, sich mindestens 3 Tage im Voraus 
abzumelden, wenn reservierte Stunden nicht benützt werden können. 

Art. 9 

Dieses Reglement tritt am 13. August 2007 (Schuljahresbeginn) in Kraft. 

Wettingen, 19. April 2007 NAMENS DES GEMEINDERATES 
 
 Dr. Karl Frey 
 Gemeindeammann 
 
 Urs Blickenstorfer 
 Gemeindeschreiber 
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